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2.1 � Immobilienrechtliche Disziplinen

Wie in Kap. 1 detailliert aufgeführt, fällt es schwer, Immobilienrecht als eigene Disziplin 
innerhalb der Rechtswissenschaften zu verorten.

Im Zivilrecht gibt es nur vereinzelte Abschnitte, die sich mit der Immobilie im engeren 
Sinne befassen, nämlich mit Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten, im Wesent-
lichen im Rahmen der sachenrechtlichen Vorschriften der §§ 873 ff., 925 ff., 1018 ff. und 
1113 ff. BGB. Hinzu treten weitere Vorschriften, wie etwa diejenigen des Erbbaurechts-
gesetzes oder des Wohnungseigentumsgesetzes. Vor diesem Hintergrund ist Immobilien-
recht als Teil einer eigenständigen Disziplin, wie beispielsweise das Aktienrecht bzw. das 
Recht der Kapitalgesellschaften, ein noch immer eher unterentwickeltes Rechtsgebiet [1].

Dies liegt letztlich daran, dass die mit dem Asset „Immobilie“ verbundenen Rechtsfra-
gen weit über das Sachenrecht hinausgehen. Bereits die Übertragung von Immobilien in 
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Form einer Veräußerung von Gesellschaftsanteilen einer die Immobilie im Eigentum hal-
tenden Gesellschaft kann nicht mit den sachenrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) erfasst werden, sondern verweist auf die Disziplin des Gesellschafts-
rechts, und zwar danach unterschieden, ob es sich um Personengesellschaften oder Kapi-
talgesellschaften handelt. Die Nutzung der Immobilie wiederum wird in verschiedenen 
zivilrechtlichen Vorschriften abgehandelt, sedes materiae sind u. a. die Bestimmungen des 
Miet- und Pachtvertrags der §§ 535 ff. BGB.

Die öffentlich-rechtlichen Bezüge der Immobilie manifestieren sich in vielen Vor-
schriften des Bau- und Bauplanungsrechts, des Umweltrechts und neuerdings auch des 
Energierechts sowie aller mit ihnen verwandten weiteren Rechtsgebiete, wie beispiels-
weise des Denkmalrechts.

Handelt es sich dagegen um sog. Distressed Assets, gewinnen die Bestimmungen des 
Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsrechts an Bedeutung, während bei Erwerb von Im-
mobiliengesellschaften, aber auch im Rahmen des § 613a BGB (Betriebsübergang), As-
pekte des Arbeitsrechts von Bedeutung sind. Schließlich können auch die fusionskontroll-
rechtlichen Bestimmungen des Kartellrechts im Immobilienbereich zu berücksichtigen 
sein. Eine besondere Rolle spielt das Steuerrecht, da gerade Immobilien und ihr Wert maß-
geblich durch eine Vielzahl von steuerlichen Vorschriften, nicht nur des Grunderwerb-
steuerrechts, bestimmt werden.

Abbildung. 2.1 zeigt, in welch großem Umfang die verschiedensten Rechtsgebiete in 
der Praxis, v. a. in transaktionalen Zusammenhängen, mit einer Immobilie und ihren recht-
lichen Grundlagen maßgeblich werden können.

2.2 � Interdisziplinarität

Vor diesem Hintergrund läge es nahe, Immobilienrecht nicht als Teil einer eigenen Dis-
ziplin, sondern als einen multidisziplinären Querschnitt durch eine Vielzahl von Rechts-
gebieten zu begreifen.

Dies hätte den Vorteil, dass das Wirtschaften im Immobilienbetrieb als Erkenntnis-
gegenstand der Immobilienwirtschaftslehre unter den verschiedenen maßgeblichen 
Rechtsgebieten auf die Immobilie allein bezogen wird, also eine Verengung auf sachen-
rechtliche Bestimmungen des Zivilrechts ausgeschlossen wäre.
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Abb. 2.1   Immobilienwirtschaftsrecht und Interdisziplinarität. (Quelle: Eigene Darstellung)
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Dieser Herangehensweise steht aber entgegen, dass bei einem multidisziplinären An-
satz gerade keine Kooperation oder Koordination zwischen den verschiedenen Disziplinen 
existiert [2]. Im Ergebnis würde dies dazu führen, Immobilienrecht zu einem gleichsam 
grenzenlosen Teil der Rechtswissenschaften zu machen und es im „Nirvana“ zwischen 
den Rechtsdisziplinen verschwinden zu lassen.

Man stünde vor vergleichbaren Problemen wie James Graaskamp mit seinem Paradig-
ma des multidisziplinären Charakters der Immobilienwirtschaftslehre [3]: Jedes einzelne 
(Rechts-)Gebiet hat seine eigene Sicht auf den Forschungsgegenstand des Immobilienbe-
triebes mit seinen Produkten und angeschlossenen Dienstleistungen, da jedes einzelne Ge-
biet seinerseits einen hohen Komplexitätsgrad aufweist, das nur aus seiner jeweils eigenen 
Sichtweise den Immobilienbetrieb beurteilen kann. Immobilienrecht im engeren Sinne 
würde dagegen bei einem derartigen multidisziplinären Ansatz auf die sachenrechtliche 
Betrachtung der Immobilie reduziert, ohne dass damit der Kosmos der Immobilienwirt-
schaft insgesamt adäquat und koordiniert einer rechtlichen Beurteilung zugeführt werden 
kann.

Eine Lösung bietet der für die Immobilienwirtschaftslehre in diesem Grundlagenwerk 
verfolgte Ansatz der Interdisziplinarität zwischen Management, Ökonomie und Jurispru-
denz, der in diesem Fall nicht nur aus einer Verknüpfung zwischen den Wirtschaftswis-
senschaften und Recht besteht, sondern auch in der interdisziplinären Verknüpfung der 
einzelnen für die Immobilie maßgeblichen Rechtsgebiete.

Entsprechend dem transaktionsbasierten Ansatz zur Immobilienwirtschaftslehre liegt 
dabei der Fokus auf der Transaktion selbst [4]. Dies lässt sich unter den erweiterten Be-
griff des ‚Immobilienrechts‘ respektive in noch engerer Abgrenzung auf das Auswahlprin-
zip der Wirtschaftswissenschaften bezogen, des ‚Immobilienwirtschaftsrechts‘, fassen, 
der interdisziplinär alle diejenigen Rechtsgebiete verknüpft, die für ökonomische Zusam-
menhänge im weiteren und die Transaktion im engeren Sinne von wesentlicher Bedeutung 
sind. Ein so verstandenes transaktionsbasiertes Immobilienwirtschaftsrecht vermeidet die 
Gefahr der Ausuferung und fokussiert zugleich den Blick auch auf bisher vernachlässigte 
rechtliche Fragestellungen im Bereich der Immobilienwirtschaftslehre.

Hierzu zählen vor allem die Abhängigkeiten zwischen der Immobilientransaktion und 
dem Kapitalmarkt, die über viele Jahrzehnte nahezu vollständig ignoriert wurden [5].

Der bisher verfolgte multidisziplinäre Ansatz hat den Blick darauf versperrt, in welch 
großem Maße Immobilienwirtschaft ein von den Finanz- und Kapitalmärkten getriebener 
Sektor ist, dessen Existenz maßgeblich nicht nur von den gesamtwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, sondern vor allem von seinen Finanzierungsparametern abhängig ist.

2.3 � Immobilientransaktion und Projektentwicklung

Die Immobilientransaktion steht im Spannungsfeld von Investition einerseits und Finan-
zierung andererseits. Dementsprechend gehören zu dem Bereich der Investition alle recht-
lichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Strukturierung derartiger Investitionen in 
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rechtlicher wie steuerlicher Hinsicht, die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen bei dem Er-
werb oder der Veräußerung von Immobiliengesellschaften, die verschiedenen Nutzungs-
möglichkeiten der Immobilie, insbesondere verkörpert im Mietvertrag, sowie den insol-
venz- und vollstreckungsrechtlichen Besonderheiten von sog. Distressed Assets.

Bei der Finanzierung wiederum ist zwischen Eigen- und Fremdkapital zu unterschei-
den. Hier geht es um die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen von privaten Investi-
tionsvehikeln, wie offenen und geschlossenen Fonds und Private Equity Fonds, einerseits 
sowie andererseits den Public Companies wie Immobilienaktiengesellschaften und REITs. 
Im Bereich des Fremdkapitals sind dagegen vor allem die kapitalmarktrechtlichen Vor-
schriften und Möglichkeiten insbesondere bei der strukturierten Immobilienfinanzierung, 
der Projektfinanzierung sowie der Unternehmensfinanzierung durch Corporate Bonds zu 
berücksichtigen.

Begrifflich bedeutet die „Transaktion“ jedoch nicht nur die Übertragung einer Immobi-
lie oder eines Immobilienportfolios an sich, sondern umfasst im weitesten Sinne auch die 
Interaktion zwischen zwei Subjekten mit Bezug auf einen Gegenstand, hier die Immobilie. 
Folgt man dem transaktionsbasierten immobilienwirtschaftsrechtlichen Ansatz, hat dies 
zur Konsequenz, dass im Vordergrund alle diejenigen Fragestellungen stehen, die sich auf 
den Erwerb, die Bestandshaltung und die Veräußerung von Immobilien beziehen.

Dies bedeutet aber nicht allein die Transaktion von Bestandsimmobilien, sondern – 
einem erweiterten Transaktionsbegriff folgend – auch von Projektentwicklungen. Auch 
hier ist nämlich der Erwerb einer Immobilie zum Zwecke der Schaffung einer neuen oder 
veränderten Immobilie Gegenstand des Handelns. Projektentwicklung steht damit nicht 
eigenständig neben der Transaktion, sondern wird zu einem Teil von ihr, da es um die 
Schaffung von neuen Immobilien geht, die anschließend in den Transaktionskreislauf ein-
gespeist werden.

Projektentwicklung stellt sich also, wie der An- und Verkauf einer Immobilie, als Teil 
der Investition dar, die wiederum einen der Kernbereiche der Transaktion – neben der 
Finanzierung – ausmacht. Insoweit wird Investition als eine Entscheidung zur Schaffung 
einer neuen Immobilie bzw. zum Erwerb einer existierenden Immobilie zu verstehen sein, 
wie umgekehrt die Desinvestition die Entscheidung über ihre Veräußerung darstellt.

Im Rahmen der Projektentwicklung werden interdisziplinär neben Fragen der Projekt-
finanzierung vor allem die Gebiete des öffentlichen Rechts mit den zivilrechtlichen Frage-
stellungen der Investition verknüpft. Im Fokus stehen Bau- und Bauplanungsrecht sowie 
das Umweltrecht, während das zivile Baurecht insoweit von Bedeutung ist, als es um die 
vertraglichen Beziehungen zwischen Projektentwickler bzw. Investor und den Bauausfüh-
renden geht. Nicht Gegenstand sind dagegen die Beziehungen zwischen den Baufirmen 
selbst. Diese Bereiche des Baurechts werden lediglich multidisziplinär mit dem Immobi-
lienwirtschaftsrecht verknüpft.

Das Steuerrecht wiederum als Teil des öffentlichen Rechts greift in alle Bereiche des 
transaktionsbasierten Immobilienwirtschaftsrechts ein und bildet einen integralen Be-
standteil jeder Investitionsentscheidung und -strukturierung einschließlich der Finanzie-
rung. Hieran zeigt sich wiederum die Interdisziplinarität des Immobilienwirtschaftsrechts: 
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Jede rechtliche Betrachtung von Transaktionen ohne Einbeziehung des Steuerrechts muss 
zwangsläufig aufgrund der eingeschränkten Sichtweise zu Fehlentscheidungen bei der 
Investition wie der Finanzierung führen. Nur durch interdisziplinäre Verknüpfung der 
Rechtsgebiete können alle Entscheidungsparameter im Rahmen der Immobilientransak-
tion auf gesicherter Kenntnisgrundlage berücksichtigt werden.

2.4 � Verknüpfung der Rechtsgebiete

Benachbarte Rechtsgebiete, die nicht unmittelbar den Fokus der Immobilientransaktion 
im engeren und der entscheidungsorientierten Immobilienwirtschaftslehre in weiteren 
Sinne abbilden, werden dagegen multidisziplinär verknüpft.

Hierzu zählen beispielsweise das Raumordnungsrecht – sofern nicht als Reflex im 
Bau- und Bauplanungsrecht zu berücksichtigen –, das Architektenrecht, Maklerrecht und 
Grundbuchrecht sowie einzelne Gebiete des Verwaltungsrechts, wie Denkmalrecht oder 
Erschließungsbeitragsrecht, sowie Insolvenz- und Vollstreckungsrecht und Arbeits- und 
Kartellrecht (siehe ausführlich Kap. 1).

Mit der interdisziplinären Vernetzung der für die Immobilientransaktion wesentli-
chen Rechtsgebiete gewinnt das Immobilienwirtschaftsrecht über die bisherige enge Be-
schränkung auf das weitgehend sachenrechtlich geprägte Immobilienrecht eine auch in 
den Rechtswissenschaften neue Identität und Dimension: Es wird nicht zu einem eigenen 
Rechtsgebiet, wie beispielsweise Gesellschaftsrecht, eröffnet aber stattdessen eine ganz-
heitliche Sicht auf die in der Immobilienwirtschaft wesentlichen rechtlichen und steuer-
lichen Aspekte. Zugleich wird das Immobilienwirtschaftsrecht interdisziplinär eingebettet 
in die übergeordnete Immobilienwirtschaftslehre und vervollständigt die Trias aus Ma-
nagement, Ökonomie und Recht.

2.5 � Aufbau und Umsetzung des vorliegenden Bandes

Aufgrund der wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung der Grundlagenreihe ‚Immobi-
lienwirtschaftslehre: Management – Ökonomie – Recht – Technik‘ folgt der vorliegende 
Band bewusst keiner rechtswissenschaftlichen Gliederung, sondern analog der Bände I 
und II einer wirtschaftswissenschaftlichen Struktur.

Teil I des vorliegenden Bandes entwickelt den transaktionsbasierten Ansatz als Grund-
gedanke der Reihe Immobilienwirtschaftslehre und illustriert die besondere Bedeutung 
der Rechtswissenschaften für die entscheidungsorientierte Immobilienwirtschaft. Ferner 
wird die Steuersystematik im Immobilienrecht erläutert und der Bogen zwischen Immobi-
lienrecht und Nachhaltigkeit gespannt.

Der Teil  II – Investition – und der Teil  III – Finanzierung – behandeln analog zur 
klassischen Betriebswirtschaftslehre zwei Seiten derselben Medaille, da jede Investition 
auch finanziert werden muss. Da Immobilieninvestitionen im Vergleich zu Investitionen 
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in andere Realgüter in der Regel sehr großvolumig und damit kapitalintensiv sind, haben 
sowohl beim Ankauf wie auch bei der Finanzierung rechtliche und steuerrechtliche As-
pekte eine überragende Bedeutung.

Entsprechend behandelt Teil II – Investition – die Akquisitionsstrukturierung von Be-
standsimmobilien und deren anschließendes Management. Im Bereich der Projektent-
wicklung werden zivil- und steuerrechtliche Aspekte abgehandelt und öffentlich-recht-
liche Parameter wie das Planungs- und Umweltrecht diskutiert. Die zunehmende Bedeu-
tung von sogenannten ‚Distressed Real Estate Assets‘ im deutschen Immobilienmarkt 
haben die Herausgeber dazu veranlasst, dieser sich herausformenden Anlageklasse ein 
eigenes Kapitel zu widmen.

Die Finanzierungsseite der Immobilieninvestitionen wird in Teil III – Finanzierung – 
erarbeitet. Hier geben die Finanzierungsformen selbst die Struktur des Buchteiles vor: 
(Gesellschafts-)rechtliche Aspekte des privaten Eigenkapitals, öffentlichen Eigenkapitals, 
privaten Fremdkapitals und öffentlichen Fremdkapitals werden jeweils einzeln und ihrer 
Dimension entsprechend vollumfänglich abgehandelt.

Teil IV – Steuerrecht – beschließt das vorliegende Werk: Wurden in den Kapiteln aller 
Teile jeweils kurze Verknüpfungen zum Steuerrecht vorgenommen, so finden sich hier 
nun die Grundlagen zum Steuerrecht in Bezug auf immobilienwirtschaftliche Transaktio-
nen im komprimierten Überblick: Nach einer Einführung in die Besteuerung von Immo-
bilienunternehmen werden alle relevanten Steuerarten konsekutiv abgehandelt, nämlich 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grunderwerb- und Grundsteuer 
sowie die Umsatzsteuer. Ein Überblick über das internationale Steuerrecht beschließt die-
sen letzten Teil des Werkes.
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